
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/5/14 Bkd46/78,
Bkd18/79, Bkd22/81, Bkd19/81,
Bkd28/82, Bkd63/81 (Bkd7/82),

Bkd31/82, Bkd
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1979

file:///


Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

Das gleichzeitige Auftreten desselben Anwalts in zwei gleichzeitig anhängigen Rechtssachen, einmal als Vertreter der

einen Partei, das andere Mal als Vertreter des Prozeßgegners ist auch dann, wenn die Sache in keinem mittelbaren

oder unmittelbaren Zusammenhang stehen, unstatthaft und disziplinär (so schon AnwBl 1978,401).
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